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1. Vorbemerkungen 

1 Gemäß § 285 Nr. 21 HGB sind zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen 
zustande gekommenen Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, mit nahe stehenden 
Unternehmen und Personen, einschließlich Angaben zur Art der Beziehung, zum 
Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage 
notwendig sind, anzugeben. Entsprechendes gilt nach § 314 Abs. 1 Nr. 13 HGB für 
den Konzernanhang. 

2 Die Pflicht zur Anhangangabe entfällt für Geschäfte mit und zwischen unmittel- oder 
mittelbar in 100-prozentigem Anteilsbesitz stehenden, in einen – entsprechend den 
Anforderungen des HGB aufgestellten2, geprüften und offengelegten – Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen (vgl. Tz. 28 f.). Kleine Kapitalgesellschaften 
i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB brauchen die Angaben nach § 285 Nr. 21 HGB nicht zu 
machen (§ 288 Abs. 1 HGB). Mittelgroße Kapitalgesellschaften i.S.v. § 267 Abs. 2 
HGB brauchen die Angaben nur zu machen, wenn sie eine Aktiengesellschaft sind; 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 09.09.2010. 
2 Hierzu gehören auch Konzernabschlüsse i.S.d. §§ 291, 292 und 315a HGB. 


